
Das Rechtsgeschäft
BGB AT



Auf tatsächlichen 
Erfolg gerichtet

Rechtsfolge hängt 
nur von Handlung ab

§§ 104 ff. BGB (-)

Handlungen, durch die ein Rechtssubjekt zivilrechtliche Folgen auslöst

Auf Herbeiführung einer 
bestimmten RF gerichtet

Rechtsfolge tritt ein, 
weil sie gewollt ist

§§ 104 ff. BGB (+)

Vornahme idR im Bewusst- 
sein der bestimmten RF

Rechtsfolge hängt 
nur von Handlung ab

§§ 104 ff. BGB analog

Rechtsgeschäfte Geschäftsähnliche Handlung Realakt

Handlungen von Rechtssubjekten Das Rechtsgeschäft



Mehrseitige Verträge

Beschlüsse

Rechtsgeschäfte

Einseitig verpflichtende 
Verträge

Zweiseitig 
verpflichtende Verträge

Einseitig Zweiseitig Mehrseitig

Arten der Rechtsgeschäfte Das Rechtsgeschäft



Ich merke mir

• Es gibt drei Handlungsformen, mit denen ein Rechtssubjekt Rechtsfolgen auslösen kann, nämlich 
(1) Rechtsgeschäfte, (2) geschäftsähnliche Handlungen und (3) Realakte.

• DEFINITION: Unter einem Rechtsgeschäft versteht man einen Tatbestand, der aus mindestens 
einer Willenserklärung sowie aus weiteren Elementen besteht und an den die Rechtsordnung den 
Eintritt des gewollten rechtlichen Erfolges knüpft. 

• Kern des Rechtsgeschäfts ist die Willenserklärung. Sie ist nicht mit dem Rechtsgeschäft identisch.

• Es gibt unterschiedliche Rechtsgeschäfte, nämlich (1) einseitige, (2) zweiseitige – einseitig und 
zweiseitig verpflichtende Verträge – und (3) mehrseitige – mehrseitige Verträge und Beschlüsse.

Das Rechtsgeschäft


